
 
 
 

Allg. Geschäftsbedingungen Gottesmann.Griese Werbet echnik GmbH & Co. KG 
 
§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich 
1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen.  
 
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Auftraggebers 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Auftraggebers die Lieferung an den Auftraggeber vorbehaltlos ausführen.  
 
2.a) Verbraucher i.S.d. Geschäftsbeziehungen sind natürliche Personen, mit denen in 
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige 
berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.  
Unternehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder 
rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in 
Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.  
c) Auftraggeber i.S.d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.  
 
§ 2 Auftragserteilung 
1. Unser Angebot ist bis zur Zuschlagserteilung freibleibend.  
 
2. Mit der Bestellung eines Werkes erklärt der Auftraggeber verbindlich, den Auftrag erteilen zu 
wollen. 
Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei 
Wochen nach Eingang bei ihm anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder 
durch Übergabe des Werkes an den Auftraggeber erklärt werden.  
 
3. Bestellt der Verbraucher das Werk auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der 
Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche 
Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung 
verbunden werden.  
 
4. Im Auftragsschreiben oder in einem Bestätigungsschreiben werden die zu erbringenden 
Leistungen bezeichnet und der voraussichtliche Fertigstellungstermin angegeben.  
Der Auftraggeber erhält eine Durchschrift des Auftragscheins.   
 
5. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung 
nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten 
Deckungsgeschäfts mit seinem Zulieferer.  
Der Auftraggeber wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die 
Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.  
 
6. Sofern der Verbraucher das Werk auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext 
nebst den vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt. 
 
7. (Licht-) Werbeanlagen, die mit Montageleistungen angeboten werden, verstehen sich, soweit 
nicht ausdrücklich beschrieben, ohne Niederspannungszuleitung, Gerüststellung und 
Hebezeuge sowie Leistungen anderer Gewerke, wie Maurer-, Verputz- oder 
Abdichtungsarbeiten.  
 
8. Die Gültigkeit des Vertrages ist von der Genehmigung durch Behörden oder Dritte 
unabhängig; deren Beschaffung ist Sache des Auftraggebers. Kosten und Gebühren trägt in 
jedem Falle der Auftraggeber.  
 
9. Notwendige Änderungen, auch aufgrund behördlicher Auflagen, gelten als 
Auftragserweiterung. Sie entbinden nicht von der Abnahmepflicht.  
 
10. Bei Fertigung einer (Licht-) Werbeanlage ohne Montage erfolgt der Versandt oder der 
Transport auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Ebenso trägt er die Kosten für eine 
eventuell gewünschte Transportversicherung. Durch den Transport eventuell entstandene 
Schäden müssen gegenüber dem Transporteur unverzüglich angezeigt werden.  
 
§ 3 Kostenvoranschlag/Vorarbeiten 
1. Wünscht der Auftraggeber eine verbindliche Preisangabe, so bedarf es eines schriftlichen 
Kostenvoranschlages. 
 
2. Vorarbeiten wie die Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Projektierungsunterlagen, 
Plänen, Zeichnungen, Bauunterlagen und Modellen, die vom Auftraggeber angefordert werden, 
sind aufgrund Vereinbarung vergütungspflichtig.  Werden vom Auftragnehmer Bauunterlagen 
erstellt und lässt sich das Projekt, für das eine Genehmigung erforderlich ist, nicht realisieren, 
so ist der Auftragnehmer berechtigt, für den angefallenen Zeitaufwand pro Stunde 50,00 EUR 
in Rechnung zu stellen. Maximal können jedoch nur 250,00 EUR in Ansatz gebracht werden. 
 
§ 4a Fernabsatzvertrag mit Widerrufsklausel 
1. Der Verbraucher hat das Recht, seine auf Abschluss des Vertrages gerichtete 
Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluss zu widerrufen. Der Widerruf 
muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber uns oder durch Rücksendung 
der Ware zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
 
2. Wir behalten uns vor, mit der Durchführung des Auftrages erst nach Ablauf der 
zweiwöchigen Widerrufsfrist zu beginnen.  
 
3. Veranlasst der Verbraucher die Ausführung der geschuldeten Leistung durch Übersendung 
bzw. Übergabe einer Sache, so erlischt sein Widerrufsrecht; gleichzeitig erlischt unser 
Vorbehalt im Sinne der Ziff. 2.  
 
§ 4b Haustürgeschäfte mit Widerrufsklausel 
1. Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluss des Vertrages gerichtete 
Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsabschluss zu widerrufen. Der 
Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der 
Ware gegenüber uns zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.  
 
2. Wir behalten uns vor, mit der Herstellung des Werkes erst nach Ablauf der zweiwöchigen 
Widerrufsfrist zu beginnen. 
 
§ 5 Gewährleistung 
1. Mängelansprüche des Auftraggebers, der Kaufmann und Unternehmer ist,  setzen voraus, 
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
nachgekommen ist.  
 
2. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung 
oder Neuherstellung.  
 
3. Sofern wir die Erfüllung ernsthaft und endgültig verweigern, wir die Beseitigung des Mangels 
und Nacherfüllung wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigern, die Nacherfüllung 
fehlschlägt oder sie dem Auftraggeber unzumutbar ist, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl 
nur Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages 
(Rücktritt) und Schadenersatz im Rahmen der Haftungsbeschränkung statt der Leistung 
verlangen.  
Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, 
steht dem Auftraggeber jedoch kein Rücktrittsrecht zu.  
 
4. Sofern wir die in einem Mangel liegende Pflichtverletzung nicht zu vertreten haben, ist der 
Auftraggeber nicht zum Rücktritt vom Vertrage berechtigt.  
 
 

5. Rechte des Auftraggebers wegen Mängeln, die nicht ein Bauwerk bzw. ein Werk, das in der 
Erbringung von Planungs- und Überwachungsleistungen hierfür besteht, betreffen, verjähren in 
einem Jahr ab Abnahme des Werkes.  
Die kurze Verjährungsfrist gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Fall 
von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des 
Auftraggebers. Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.  
 
6. Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme einer Garantie für die 
Beschaffenheit bleiben weitergehende Ansprüche unberührt.  
 
7. Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber durch uns nicht.  
 
§ 6 Verjährung 
Ansprüche von uns auf Werklohn verjähren in fünf Jahren.  
 
§ 7 Haftungsbeschränkungen 
1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art 
des Werkes vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt 
auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer 
Erfüllungsgehilfen.  
 
2. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher 
Vertragspflichten nicht.  
 
3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Auftraggebers aus 
Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- 
und Gesundheitsschäden oder bei uns zurechenbarem Verlust des Lebens des Auftraggebers.  
 
§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung  
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag 
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind 
wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen.  
In der Zurücknahme der Ware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten 
dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Ware durch uns liegt stets ein Rücktritt 
vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Auftraggebers – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – anzurechnen.  
 
2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden  ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der 
Auftraggeber diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 
 
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Auftraggeber unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem.  
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Auftraggeber für den uns entstandenen Ausfall.  
 
4. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er 
tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura – Endbetrages (einschließlich 
MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder 
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung 
weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Auftraggeber auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass 
der Auftraggeber uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
 
5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Auftraggeber wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Ware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware (Faktura - 
Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für 
die unter Vorbehalt gelieferte Ware. 
 
6. Der Auftraggeber tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn 
ab, die durch Verbindung der Ware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.  
 
7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Auftraggebers 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
uns. 
 
§ 9 Preise- und Zahlungsbedingungen  
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, 
ausschließlich Verpackungen; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.  
 
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
 
3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarungen.  
 
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 
Abzug) innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die 
gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.  
 
5. Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur dann zu, wenn seine Ansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.  
 
§ 10 Schlussbestimmungen 
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN- Kaufrechts ist 
ausgeschlossen.   
 
2. Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag der Geschäftssitz von uns. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt sind.  
 
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Auftraggeber einschließlich dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise 
unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem 
der unwirksamen möglichst nahe kommt. 


